Arbeitsgemeinschaft Deutscher BewährungshelferInnen e.V.

- Landesarbeitsgemeinschaft Hessen -

Die Landesarbeitsgemeinschaft Hessen lehnt den elektronisch überwachten Hausarrest (Fußfessel) ab.

Nachdem der hessische Modellversuch zur Erprobung der „elektronischen Fußfessel“ in das 3. Jahr geht, und das HMdJ – wie vorauszusehen - eine positive Bilanz gezogen hat, sieht sich auch die LAG Hessen veranlasst, aktuell Stellung zu nehmen.

Innerhalb der letzten zwei Jahre wurden insgesamt 125 Probanden für die elektronische Fußfessel vorgeschlagen, 75 für geeignet befunden, und schließlich haben lt. Presserklärung des HMdJ vom 29.05.02 bis zum Stichtag 24.05.02 insgesamt 57 Personen an dem 360.000,00 EUR teuren Projekt teilgenommen. 38 davon haben die Zeit mit der Fessel (maximal 6 Monate) beanstandungsfrei durchgestanden.

Dies wird vom HMdJ bereits als Erfolg gewertet.

Die Kosten pro Fußfesselproband im Projekt belaufen sich auf 70,00 EUR täglich.

Die Betreuung eines Probanden durch die Bewährungshilfe kostet pro Tag zwischen 2,00 und 3,00 EUR.

Die Probanden, die in das Projekt Aufnahme finden, werden sorgfältig ausgesucht. Erfüllen sie die erforderlichen Aufnahmekriterien (Arbeit, Wohnung, Telefon) nicht, wird eine sinnvolle Tagesbeschäftigung von den ProjektmitarbeiterInnen gesucht, Wohnung und Telefon werden durch die Projektmitarbeiter für die Zeit der „Fesselung“ organisiert.

Die Möglichkeit, unsere Probanden auszuwählen, haben wir als BewährungshelferInnen nicht.

Drei MitarbeiterInnen des Projektes und ein Projektmanager haben im Verlauf des Projektes durchschnittlich ca. 3 - 5 Personen gleichzeitig betreut.

Die hessischen BewährungshelferInnen sind im Gegensatz dazu momentan für durchschnittlich 73 Probanden zuständig.

Auch darunter gibt es eine ständig anwachsende Anzahl von Personen, die intensiv betreut werden müssten, was auf Grund fehlender personeller, zeitlicher und finanzieller Kapazitäten leider nur in Einzelfällen geleistet werden kann.

Einen positiven Aspekt und eine resozialisierende Wirkung sieht das HMdJ darin, dass die Probanden durch die Fußfessel erlernen, ein strukturiertes Leben zu führen. 

Unseres Erachtens konditioniert das technische Hilfsmittel der Fußfessel den Träger zwar für eine bestimmte Zeit, ob dadurch jedoch eine nachhaltige eigenverantwortliche Verhaltensänderung eintritt, ist fraglich. Dieser Beweis steht noch aus!

Als positiv heben die ProjektmitarbeiterInnen die sofortige Reaktion auf Regel- bzw. Vertragsverstöße durch die zuständigen RichterInnen hervor. 

In der Bewährungshilfe ist dies ebenfalls gewollt, allzu häufig bleiben unsere Anregungen jedoch von den Gerichten unbeantwortet!

Das HMdJ vermittelt der Öffentlichkeit den Eindruck, die Maßnahme sorge für mehr Sicherheit.

Dies ist ein Trugschluss, denn allein das Tragen der Fußfessel verhindert keine weiteren Straftaten! 

Das HMdJ hebt die wissenschaftliche Begleitung durch eine Studie des Max-Planck-Instituts positiv hervor.

Die LAG bezweifelt die Aussagekraft der Studie auf Grund der geringen Personenzahl und der Dauer der Begleitung, die sich bis jetzt nur auf die Zeit der „Fesselung“ erstreckt.

Eine Kontrollgruppe aus der regulären Bewährungshilfe wird nicht untersucht.

Fazit:

Die LAG der hessischen Bewährungshelferinnen und Bewährungshelfer verschließt sich generell keiner Weiterentwicklung der Arbeitsweisen, aber

· kritisiert das krasse Missverhältnis zwischen finanziellem und personellem Aufwand und dem bisherigen „Erfolg“ des Projektes „elektronische Fußfessel“,

· bezweifelt, dass eine kurzfristige Konditionierung durch die elektronische  Fußfessel nachhaltige Verhaltensänderungen bewirken kann,

· fordert den personellen Ausbau der regulären Bewährungshilfe, um die bisherige erfreuliche Erfolgsquote von 70% positiv beendeter Bewährungen halten bzw. steigern zu können!
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